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ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die lechwerke Ag berichtet in dieser Erklärung gemäß § 289a hgB in Verbindung mit ziffer
3.10 des Deutschen Corporate governance kodex (kodex) über die Corporate governance
der lechwerke Ag und die unternehmensführung des unternehmens. Die Erklärung zur un-
ternehmensführung enthält die Entsprechenserklärung (§ 289a Abs. 2 nr. 1 hgB, § 161 Aktg),
Angaben zu unternehmensführungspraktiken (§ 289a Abs. 2 nr. 2 hgB) und die Beschrei-
bung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der zusammensetzung und 
Arbeitsweise von deren Ausschüssen (§ 289a Abs. 2 nr. 3 hgB).

Vorstand und Aufsichtsrat berichten über die Corporate governance des unternehmens 
wie folgt:

5.0 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

CORPORATE GOVERNANCE-BERICHT 

Die lechwerke Ag bekennt sich zur Corporate governance, d. h. zu einer verantwortungs-
bewussten, transparenten und auf langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ausgerichteten 
führung und kontrolle von unternehmen. Der kodex verfolgt das ziel, das Vertrauen von
nationalen und internationalen Anlegern, kunden, mitarbeitern und der Öffentlichkeit in
deutsche börsennotierte unternehmen zu stärken. Wir wollen das uns entgegengebrachte
Vertrauen dauerhaft bestätigen und die Corporate governance im unternehmen fortlaufend
weiterentwickeln. 

nach § 161 des Aktiengesetzes (Aktg) haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsenno-
tierten gesellschaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amt-
lichen teil des elektronischen Bundesanzeigers bekanntgemachten Empfehlungen der re-
gierungskommission Deutscher Corporate governance kodex entsprochen wurde und wird
und welche Empfehlungen nicht angewendet werden. Der kodex wird von der regierungs-
kommission Deutscher Corporate governance kodex jährlich überprüft und vor dem hinter-
grund nationaler und internationaler Entwicklungen bei Bedarf angepasst. Die regierungs-
kommission hat den kodex auch 2010 überarbeitet und am 26. mai 2010 in der aktuellen
fassung verabschiedet. Ein schwerpunkt der änderungen lag auf der weiteren Professio-
nalisierung, Qualifikation und Weiterbildung der Aufsichtsratsmitglieder. Von großer Be-
deutung ist dabei erneut das thema „Diversity“, insbesondere die Berücksichtigung von
frauen bei der zusammensetzung der Organe. Die Diversity erstreckt sich nun nicht mehr
nur auf die Besetzung der Vorstandsmandate, sondern auch auf die Besetzung von füh-
rungsfunktionen im unternehmen. Der Aufsichtsrat soll künftig konkrete ziele für seine zu-
sammensetzung benennen, die unter Berücksichtigung der jeweiligen unternehmensspezi-
fischen situation zu mehr Vielfalt und hier insbesondere zu einer angemessenen Berück-
sichtigung von frauen führen sollen. Die Vorschläge des Aufsichtsrats an die hauptver-
sammlung als Wahlgremium sollen diese ziele berücksichtigen. Die kommission empfiehlt
darüber hinaus, dass die konkrete zielsetzung des Aufsichtsrats und der stand der umset-
zung im Corporate governance-Bericht veröffentlicht werden. Weiterhin wurden änderun-
gen des kodex aufgrund des gesetzes zur umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (Arug)
bezüglich der Abhaltung von hauptversammlungen vorgenommen. 

Die neufassung des kodex wurde am 2. Juli 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröf-
fentlicht.

nachfolgend gehen wir vorwiegend auf sachverhalte ein, über die nach maßgabe der neuen
fassung des kodex zu berichten ist oder die sich im Berichtszeitraum ergeben haben.

5.0 Erklärung zur Unternehmensführung_Layout 1  01.03.11  18:58  Seite 80



ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

 
 

AKTIONÄRE UND HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der lechwerke Ag nehmen im rahmen der satzungsmäßig vorgesehenen
möglichkeiten ihre rechte vor oder während der hauptversammlung wahr und üben dabei
ihr stimmrecht aus. 

Die Amtszeit des Aufsichtsrats der lechwerke Ag endete mit Ablauf der hauptversammlung
am 12. mai 2010. Durch die hauptversammlung am 12. mai 2010 wurden die Anteilseig-
nervertreter im Aufsichtsrat für die neue Amtszeit gewählt. Die Wahl erfolgte als Einzelwahl
und satzungsgemäß für die zeit bis zum Ablauf der hauptversammlung, die über die Ent-
lastung des Aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2014 beschließt. Darüber hinaus hat die
hauptversammlung u. a. aufgrund der Anpassung an das gesetz zur Angemessenheit der
Vorstandsvergütung (VorstAg) und an das Arug erforderliche satzungsänderungen be-
schlossen. 

Die lechwerke Ag hat in ihrer satzung die möglichkeit der Briefwahl nicht vorgesehen. Die
Wahrnehmung der rechte der Aktionäre erfolgt auch weiterhin über die etablierte stimm-
rechtsvertretung.

ZUSAMMENWIRKEN VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Vorstand und Aufsichtsrat haben auch im Berichtsjahr zum Wohle des unternehmens eng
zusammengearbeitet. gemeinsames ziel ist es, für den fortbestand des unternehmens und
dessen strategischer Entwicklung zu sorgen. Der Vorstand leitet die gesellschaft in eigener
Verantwortung und im unternehmensinteresse mit dem ziel nachhaltiger Wertschöpfung,
entwickelt die strategische Ausrichtung des unternehmens, stimmt diese mit dem Aufsichts-
rat ab und erörtert in regelmäßigen Abständen den stand der strategieumsetzung. Der
Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand und ist in sämtliche geschäfte und Ent-
scheidungen von grundlegender Bedeutung für das unternehmen frühzeitig und unmittel-
bar eingebunden. Die zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand war durch einen
intensiven und offenen Austausch gekennzeichnet.

Die gesellschaft hat für die mitglieder des Aufsichtsrats eine Directors-and-Officers-Versi-
cherung (D&O-Versicherung) abgeschlossen. Diese sah bereits in der Vergangenheit einen
angemessenen selbstbehalt vor. gemäß der Empfehlung in ziffer 3.8 des kodex und dem
VorstAg wurden die selbstbehalte der D&O-Versicherung für die Aufsichtsratsmitglieder
entsprechend angepasst. Auch die selbstbehalte des Vorstands der lechwerke Ag waren
gegenstand der Beratung.

VORSTAND

AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Der kodex erweitert in ziffer 4.1.5 neu die Vielfalt (Diversity) auch auf die Besetzung von
führungsfunktionen im unternehmen. Der Vorstand soll dabei eine angemessene Berück-
sichtigung von frauen anstreben. Die lechwerke Ag hat bereits relevante Diversity-Aktivitä-
ten angestoßen. Einzelne maßnahmen beziehen sich explizit auf weibliche führungskräfte.
hierzu gehören ein mentoring-Programm und Personalentwicklungsmaßnahmen. Jedoch
existiert zum zeitpunkt der Abgabe der Entsprechenserklärung noch kein verabschiedetes
gesamtkonzept zu Diversity, das sich insbesondere explizit auf die Besetzung von führungs-
positionen mit frauen bezieht und die Anforderungen des kodex vollumfänglich erfüllt. Das
gesamtkonzept ist jedoch in Vorbereitung, um in 2011 verabschiedet zu werden. Die lech-
werke Ag weicht daher von der Empfehlung in ziffer 4.1.5 des kodex ab.
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ZUSAMMENSETZUNG UND VERGÜTUNG 

Der Vorstand der lechwerke Ag besteht aus zwei Vorstandsmitgliedern. Das unternehmen
führt seine Corporate governance-Praxis fort und weicht auch im Berichtsjahr von der Emp-
fehlung des kodex in ziffer 4.2.1 ab, wonach ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder
sprecher des Vorstands ernannt werden soll. für den Vorstand der lechwerke Ag wurde
eine geschäftsordnung erlassen, in der die Aufgabenverteilung detailliert geregelt und eine
gleichberechtigte führung der lechwerke Ag vorgesehen ist. für eine gesellschaft von der
größe der lechwerke Ag und den damit verbundenen Aufgaben ist nach unserer Ansicht
die Ernennung eines Vorsitzenden oder eines sprechers des Vorstands nicht sachgerecht. 

Der Aufsichtsrat ist derzeit mit Blick auf die größe und Eigentümerstruktur der gesellschaft
der überzeugung, dass Vereinbarungen über die gewährung und höhe einer Abfindung
bei einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit im jeweiligen Einzelfall gegenstand
bilateraler Vereinbarungen zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstandsmitglied sein 
sollen. Dabei wird der Aufsichtsrat dem grund der Beendigung sowie der zu vergütenden
restlaufzeit des Anstellungsvertrags in jedem Einzelfall angemessen rechnung tragen. Der
Aufsichtsrat hat daher derzeit von einer abstrakten festlegung eines Abfindungs-Caps und
der Beschränkung von Abfindungen auf die restlaufzeit des Anstellungsvertrags in den
Vorstandsverträgen Abstand genommen. Die lechwerke Ag weicht insofern von ziffer 4.2.3
des kodex ab.

Weitergehende informationen zu den gesetzlichen und den kodex-Anforderungen an die
Vorstandsvergütung ergeben sich aus dem Vergütungsbericht, der teil dieses Corporate go-
vernance-Berichts ist. Die Offenlegung der Vergütung erfolgt in diesem Vergütungsbericht.

AUFSICHTSRAT 

AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN 

Der Aufsichtsrat hat in der sitzung am 12. mai 2010 herrn Paul Waning im Anschluss  
an seine bis zum 31. Dezember 2010 laufende Bestellung, mit Wirkung ab dem 1. Januar
2011 für die Dauer von 18 monaten, d. h. bis zum Ablauf des 30. Juni 2012, erneut zum or-
dentlichen mitglied des Vorstands der lechwerke Ag bestellt.

Die lechwerke Ag weicht von der Empfehlung in ziffer 5.1.2 des kodex, dass der Aufsichts-
rat im rahmen der Vielfalt (Diversity) bei der zusammensetzung des Vorstands insbeson-
dere eine angemessene Berücksichtigung von frauen anstreben soll, ab. Der Aufsichtsrat
wird sich mit dem thema Vielfalt explizit im hinblick auf die nun im kodex vorgesehene an-
gemessene Berücksichtigung von frauen eingehend befassen und die hierauf bezogenen
Anforderungen bei der Auswahl von Vorstandsmitgliedern durch Beschluss festlegen. Das
detaillierte konzept wird derzeit erarbeitet, der Beschluss ist ebenfalls für 2011 vorgesehen. 

in seiner sitzung am 9. märz 2010 hat der Aufsichtsrat seine geschäftsordnung an die wei-
terentwickelte gesetzeslage angepasst und insbesondere die Aufgaben des Prüfungsaus-
schusses entsprechend den Vorgaben des gesetzes zur modernisierung des Bilanzrechts
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – Bilmog) erweitert. geändert wurden in diesem zu-
sammenhang auch die regularien zur Besetzung des Prüfungsausschusses des Aufsichts-
rats. Des Weiteren wurden zur Vereinheitlichung des regelwerks die Bestimmungen über
den Personalausschuss und der katalog zustimmungspflichtiger geschäfte und maßnahmen
für den Vorstand in die geschäftsordnung für den Aufsichtsrat aufgenommen. 

5.0 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN 

Die lechwerke Ag weicht, wie in den Vorjahren, von der Empfehlung in ziffer 5.3.3 des
kodex ab. Der Aufsichtsrat bildet keinen eigenen nominierungsausschuss. Die ziele dieses
Ausschusses, die Verbesserung der Qualifikation der kandidaten und der transparenz 
des Auswahlverfahrens, können aufgrund der vergleichsweise geringen mitgliederzahl auch
im Plenum des Aufsichtsrats effizient umgesetzt werden. Auch vor dem hintergrund der
bestehenden Aktionärsstruktur würde die Bildung eines nominierungsausschusses keine
signifikante Verbesserung des Auswahlverfahrens der kandidaten bewirken. Aus Effizienz-
gründen wird diese Aufgabe daher weiterhin durch das gesamtgremium wahrgenommen. 

ZUSAMMENSETZUNG UND VERGÜTUNG

Die mitglieder des Aufsichtsrats verfügen insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung der Aufgaben erforderlichen kenntnisse, fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen. 

herr Dr. Wolfgang kässer, Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats, erfüllt
die Anforderungen des gesetzes an den unabhängigen finanzexperten.

ziffer 5.4.1 des kodex empfiehlt neu in Abs. 2, dass der Aufsichtsrat für seine zusammen-
setzung konkrete ziele benennen soll, die unter Beachtung der unternehmensspezifischen
situation die internationale tätigkeit des unternehmens, potenzielle interessenskonflikte,
eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berück-
sichtigen sollen. Diese konkreten ziele sollen insbesondere eine angemessene 
Beteiligung von frauen vorsehen. Die lechwerke Ag weicht von dieser Empfehlung im 
Berichtsjahr ab. Die Benennung der ziele bedarf eingehender Beratung im Aufsichtsrats-
plenum, um die im kodex genannten gesichtspunkte sowie die realisierbarkeit der ziele
bestmöglich zu berücksichtigen. Der Aufsichtsrat wird sich im geschäftsjahr 2011 mit die-
sem thema befassen und nach entsprechender Beratung die konkreten ziele benennen und
entsprechend veröffentlichen. Demzufolge weicht die lechwerke Ag auch von ziffer 5.4.1
Abs. 3 des kodex ab, wonach die zielsetzung des Aufsichtsrats und der stand der umset-
zung im Corporate governance-Bericht veröffentlicht werden sollen.

Die lechwerke Ag hat die mitglieder des Aufsichtsrats bei der eigenverantwortlichen Wahr-
nehmung der erforderlichen Aus- und fortbildungsmaßnahmen im gesetzlich zulässigen
umfang unterstützt.

Die Aufsichtsratsmitglieder, die dem Vorstand einer börsennotierten gesellschaft angehö-
ren, nehmen gemäß ziffer 5.4.5 des kodex nicht mehr als drei Aufsichtsratsmandate in kon-
zernexternen börsennotierten gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von gesellschaften
mit vergleichbaren Anforderungen wahr. 

Die lechwerke Ag weicht, wie in den Vorjahren, von ziffer 5.4.6 des kodex ab, da der Vorsitz
und die mitgliedschaft in Ausschüssen des Aufsichtsrats nicht gesondert vergütet werden.
Die tätigkeit in den Ausschüssen wird durch die Aufsichtsratsvergütung mit abgegolten. Eine
gesonderte Vergütung für diese funktion ist aus unserer sicht nicht erforderlich. 

Die struktur und höhe der Vergütung des Aufsichtsrats ist im Vergütungsbericht, der teil
dieses Corporate governance-Berichts ist, im Einzelnen offen gelegt.
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VERGÜTUNGSBERICHT

Eine transparente Berichterstattung über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat ge-
hört für uns zu den kernelementen guter Corporate governance. Bereits seit 2003 veröf-
fentlicht die lechwerke Ag die Vorstands- und Aufsichtsratsvergütungen in individualisierter
form. seit dem geschäftsjahr 2006 erfolgt dies in einem gesonderten Vergütungsbericht
im rahmen des Corporate governance-Berichts. nach maßgabe der gesetzlichen Anforde-
rungen und des kodex informieren wir im folgenden über die grundzüge des Vergütungs-
systems sowie über die struktur und die höhe der leistungen der lechwerke Ag. Der Ver-
gütungsbericht ist Bestandteil des zusammengefassten lageberichts. 

GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS | VERGÜTUNGSSTRUKTUR

Die rechtlichen Vorgaben über die Vorstandsvergütung sind in den vergangenen Jahren
mehrfach modifiziert worden. so sieht der kodex bereits seit Juni 2008 vor, dass das Auf-
sichtsratsplenum die struktur des Vergütungssystems beschließt und überprüft. für die
festsetzung der gesamtvergütung der einzelnen Vorstandsmitglieder ist nach dem am
5.  August 2009 in kraft getretenen gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung
(VorstAg) das Aufsichtsratsplenum nach Vorbereitung durch den Personalausschuss zustän-
dig. Die änderungen des Aktiengesetzes (Aktg) durch das VorstAg wurden von der regie-
rungskommission Deutscher Corporate governance kodex ebenfalls im Jahre 2009 aufge-
griffen und in ziffer 4.2 des kodex (seit der fassung vom 18. Juni 2009) umgesetzt. kriterien
für die Angemessenheit der Vorstandsvergütung bilden nach den vorgenannten regeln so-
wohl die Aufgaben des einzelnen Vorstandsmitglieds, seine persönliche leistung, die wirt-
schaftliche lage, der Erfolg und die zukunftsaussichten des unternehmens als auch die üb-
lichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergütungs-
struktur, die ansonsten in der gesellschaft gilt. ziffer 4.2.3 sieht u. a. entsprechend
§  87  Abs. 1 sätze 2 und 3 Aktg vor, dass die Vergütungsstruktur auf eine nachhaltige un-
ternehmensentwicklung auszurichten ist und variable Vergütungsteile grundsätzlich eine
mehrjährige Bemessungsgrundlage haben müssen. sämtliche Vergütungsteile müssen für
sich und insgesamt angemessen sein und dürfen insbesondere nicht zum Eingehen unan-
gemessener risiken verleiten. nach ziffer 4.2.4 ist u. a. die gesamtvergütung jedes Vor-
standsmitglieds aufgeteilt nach fixen und variablen Vergütungsteilen unter namensnen-
nung offenzulegen. Die kodex-Weiterentwicklung im Jahre 2010 (in der fassung vom 
26. mai 2010) hat zu keiner änderung der hier relevanten Vergütungsregelungen geführt.

Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem vor dem hintergrund des VorstAg und der vor-
genannten regelungen des kodex eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat der gesellschaft
hatte schon in der sitzung am 5. Dezember 2008 auf Vorschlag seines Personalausschusses
ausführlich über die struktur des Vergütungssystems beraten und einen Beschluss zur struk-
tur der Vorstandsvergütung gefasst. zugleich hat der Aufsichtsrat festgelegt, das Vergü-
tungssystem für den Vorstand regelmäßig auf seine Angemessenheit zu überprüfen. nach-
dem sich der Aufsichtsrat darüber hinaus in der sitzung am 23. september 2009 und am 
8. Dezember 2009 mit den geänderten regelungen des kodex für die Vorstandsvergütung
auseinandergesetzt hatte, hat der Aufsichtsrat in seiner sitzung am 9. märz 2010 erneut
ausführlich über die struktur des Vergütungssystems beraten und ein neues Vergütungs-
system für den Vorstand beschlossen. Diesen Beschluss hat der Aufsichtsrat in seiner sit-
zung am 12. mai 2010 nochmals bestätigt. Das neue Vergütungssystem, das mit Wirkung
zum 1. Januar 2010 in kraft getreten ist, richtet die struktur des Vergütungssystems vor
dem hintergrund des § 87 Abs. 1 satz 2 Aktg u. a. noch stärker auf eine nachhaltige unter-
nehmensentwicklung aus. 
Das neue Vergütungssystem wurde durch den Aufsichtsratsvorsitzenden bereits in der
hauptversammlung am 12. mai 2010 dargestellt und erläutert und wird nachfolgend be-
schrieben. 

5.0 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS | KURZFRISTIGE VERGÜTUNGS-
BESTANDTEILE

Die gesamtbarvergütung setzt sich aus einer erfolgsunabhängigen fixen und einer erfolgs-
bezogenen variablen komponente zusammen. Bei einer 100%igen zielerreichung beträgt
der fixe gehaltsbestandteil rund 60 % und der variable teil rund 40 % der gesamtbarver-
gütung. Der variable Anteil setzt sich aus einer unternehmenstantieme in höhe von 70 %
und einer individuellen tantieme in höhe von 30 % zusammen.

Die unternehmenstantieme für 2010 wird aufgrund gesellschafts- und konzernbezogener
komponenten fixiert. Bezugsgrößen für beide komponenten sind die zielerreichungen be-
züglich definierter Wertbeiträge, die durch eine top-management-Beurteilung flankiert wird.
Diese berücksichtigt, in welchem umfeld die wirtschaftlichen Ergebnisse erzielt wurden. Die
zielerreichung kann bei der unternehmenstantieme zwischen 0 % und maximal 150 % betra-
gen. Die bisherige mindestzielerreichung von 50 % bei der unternehmenstantieme ist ab
2010 entfallen, sodass die mitglieder des Vorstands insoweit nun ein deutlich höheres risiko
tragen.

Die höhe der individuellen tantieme ist vom Erreichen der zu Beginn des geschäftsjahres
zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem einzelnen Vorstandsmitglied vereinbar-
ten Performance-ziele abhängig. Bei der individuellen tantieme kann die zielerreichung
zwischen 0 % und maximal 120 % betragen.

Damit die mitglieder des Vorstands noch stärker messbar an der langfristigen positiven wie
negativen unternehmensentwicklung teilhaben, werden 40 % der gesamttantieme zunächst
nicht ausgezahlt, sondern für drei Jahre zurückbehalten. Dies entspricht annähernd 19 %
der gesamtbarvergütung. Am Ende des Drei-Jahres-zeitraums überprüft der Aufsichtsrat
anhand eines „Bonus-malus-faktors“, ob der Vorstand das unternehmen nachhaltig geführt
hat. nur wenn dies der fall ist, wird die zurückbehaltene tantieme ausbezahlt. 
Der Bonus-malus-faktor bestimmt sich zu 60 % aus der Entwicklung des Wertbeitrages der
lEW-gruppe. Weitere 30 % werden auf Basis eines index ermittelt, der den Erfolg auf dem
gebiet der Corporate responsibility (Cr) wiedergibt. mit diesem Cr-index wird das ökolo-
gische und gesellschaftliche handeln abgebildet. 
Die verbleibenden 10 % des Bonus-malus-faktors werden durch den motivationsindex be-
stimmt, der die zufriedenheit und motivation der mitarbeiter misst. Beim motivationsindex
handelt es sich um eine standardisierte kennzahl im rahmen der regelmäßig durchgeführ-
ten mitarbeiterbefragung. 
Der Aufsichtsrat der lechwerke Ag legt zu Beginn des Drei-Jahres-zeitraums verbindliche
zielwerte für Wertbeitrag, Cr-index und motivationsindex fest, die während des gesamten
Beobachtungszeitraums nicht mehr verändert werden können. Diese zielwerte werden am
Ende des Drei-Jahres-zeitraums den tatsächlich erreichten Werten gegenübergestellt. Der
so ermittelte Bonus-malus-faktor ist maßgeblich dafür, ob und in welcher höhe die zurück-
behaltene tantieme ausbezahlt wird. Je besser die tatsächlich erreichten Werte sind, desto
höher ist der Bonus-malus-faktor. Er kann zwischen 0 % und maximal 130 % liegen.

Darüber hinaus enthält die Vergütung der Vorstandsmitglieder sach- und sonstige Bezüge,
die im Wesentlichen aus den nach steuerlichen richtlinien anzusetzenden Werten für die
Dienstwagennutzung und Versicherungsprämien zur unfallversicherung bestehen. hinzu
kommen mandatseinkünfte, die die Vorstandsmitglieder für die Aufsichtsratstätigkeit in
konzernverbundenen unternehmen erhalten. Diese mandatseinkünfte werden auf die er-
folgsbezogene Vergütung angerechnet.
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für das geschäftsjahr 2010 betragen die kurzfristigen Vergütungsbestandteile des Vorstands:

Erfolgsun- Erfolgs- sach- und mandats- Gesamt
abhängige bezogene sonstige einkünfte 1

Vergütung Vergütung Bezüge

tEur tEur tEur tEur TEUR

Dr. markus litpher 212 59 13 36 320

Paul Waning 245 64 21 43 373

457 123 34 79 693

1 werden auf die variable Vergütung 2010 angerechnet

nicht in der obigen tabelle enthalten ist der zurückbehaltene tantiemeanteil von 40 %, da
dieser erst nach dem Drei-Jahres-zeitraum und nur bei Erfüllung der erforderlichen Voraus-
setzungen ausgezahlt wird. Der tantiemerückbehalt für 2010 wird nachfolgend dargestellt:

tEur

2010

Dr. markus litpher 61

Paul Waning 71

132

GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS | VERGÜTUNGEN MIT LANGFRISTI-
GER ANREIZWIRKUNG

Auch im geschäftsjahr 2010 wurde den Vorstandsmitgliedern eine langfristige Vergütung
in form von Performance shares zugeteilt. Diese zuteilungen erfolgten im rahmen des
neuen long term incentive Plan Beat 2010 (Beat 2010), der im rahmen der neugestaltung
des Vergütungssystems ab dem geschäftsjahr 2010 an die stelle des long term incentive
Plan Beat 2005 (Beat 2005) getreten ist. Auch das neue Programm Beat 2010 ergänzt – wie
das bisherige Programm Beat 2005 – das Vergütungssystem durch eine langfristige Anreiz-
komponente, indem es den nachhaltigen Beitrag der Vorstandsmitglieder zum unterneh-
menserfolg honoriert. 

Auch im rahmen des neuen Programms Beat 2010 erhalten die Vorstandsmitglieder jährlich
bedingte zuteilungen von Performance shares. Ein Performance share umfasst danach das
bedingte recht, nach einer nun auf vier Jahre verlängerten Wartezeit (bisher drei Jahre)
eine Auszahlung zu erhalten. Auch wurden zusätzliche Ausübungszeitpunkte über die lauf-
zeit hinaus aufgenommen. zudem ist künftig ein Eigeninvestment vorgesehen. schließlich
erhalten die Vorstandsmitglieder der lechwerke Ag aufgrund der geänderten Vergütungs-
struktur eine um 15 % des regelbudgets gekürzte Performance shares-zuteilung. Der sich
aus dieser kürzung ergebende Betrag wird ab dem Berichtsjahr in fixgehalt umgewandelt.
Damit ergänzt Beat 2010 das Vergütungssystem nun durch eine noch längerfristige nach-
haltige Anreizkomponente als bisher.  

Damit trotz Verlängerung der Wartezeit auf vier Jahre die möglichkeit erhalten bleibt, auch
im Jahr 2013 durch Ausübung von Performance shares ggf. am unternehmenserfolg zu par-
tizipieren, erfolgte im Jahr 2010 (tranche 2010) einmalig eine gesplittete zuteilung der Per-
formance shares. Dabei wurde der Brutto-zuteilungsbetrag jeweils zur hälfte auf eine drei-
jährige und auf eine vierjährige Wartezeit aufgeteilt.

5.0 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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Der unternehmenserfolg wird nach wie vor anhand des total shareholder return (tsr) der
rWE-Aktie – also der Entwicklung des Aktienkurses sowie reinvestierter Dividenden – ge-
messen. zur Bestimmung des Auszahlungsfaktors wird der tsr von rWE wie bisher mit dem
tsr anderer unternehmen im Dow-Jones-stOXX-utilities-index verglichen. 

Eine Auszahlung aufgrund der zugeteilten Performance shares findet nur dann statt, wenn
nach Ablauf der Wartezeit die Performance der rWE-Aktie besser ist als die von 25 % der
Vergleichsunternehmen – gemessen an deren indexgewicht zum zeitpunkt der Auflegung
des Programms. Damit kommt es nicht allein darauf an, welche Position rWE unter den Ver-
gleichsunternehmen einnimmt, sondern auch darauf, welche unternehmen rWE übertrifft.

Die höhe der Auszahlung wird im geschäftsjahr auf Basis des durchschnittlichen rWE-Ak-
tienkurses an den letzten 60 (bisher 20) Börsenhandelstagen vor Programmablauf, der An-
zahl der bedingt zugeteilten Performance shares und des Auszahlungsfaktors berechnet. 

Auch für die tranche 2010 nach dem neuen Programm Beat  2010 ist der Auszahlungsbetrag
bei den Vorstandsmitgliedern auf das zweifache des zuteilungswerts der Performance sha-
res begrenzt. 

im Berichtsjahr hat die lechwerke Ag folgende zuteilungen nach dem Programm Beat 2010
gewährt: 

stück zeitwert bei

zuteilung

tEur 

Dr. markus litpher 3-jährige Wartezeit 1.641 47
4-jährige Wartezeit 1.820 47 

Paul Waning 3-jährige Wartezeit 1.641 47
4-jährige Wartezeit 1.820 47

6.922 188

Von den in 2010 neu zugeteilten Performance shares, die als teil der gesamtvergütung als
langfristige Vergütungen für das Jahr 2010 gewährt wurden, sind Auszahlungen aus wert-
haltig gewordenen zuteilungen der Vorjahre zu unterscheiden. so erhielt das Vorstands-
mitglied Paul Waning aus der werthaltigen Beat tranche 2007 von der lechwerke Ag eine
Auszahlung. Diese Auszahlung stellt keinen Bestandteil der gesamtvergütung für das ge-
schäftsjahr 2010 dar, sondern ist als zuteilung für das geschäftsjahr 2007 im Vergütungs-
bericht für das Jahr 2007 abgebildet. Die nachfolgende Darstellung dieser Auszahlung er-
folgt daher auf freiwilliger Basis mit dem ziel, ein vollständiges Bild der Vergütungshistorie
zu vermitteln.

Auszahlung

tEur

Dr. markus litpher - 

Paul Waning 39

39

Aus seiner Vorstandstätigkeit der Vorjahre hält das Vorstandsmitglied Paul Waning 
außerdem von der lechwerke Ag gewährte Performance shares aus den tranchen 2008
und 2009 des Programms Beat 2005. Diese zuteilungen sind nicht Bestandteil der gesamt-
vergütung für das geschäftsjahr 2010. Vielmehr stellen sie Bestandteile der gesamtvergü-
tung für die geschäftsjahre 2008 bzw. 2009 dar und sind als solche in den Vergütungsbe-

BEAt trAnChE 2010

BEAt trAnChE 2007
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richten dieser Jahre abgebildet. Dem Vorstandsmitglied Dr. markus litpher wurden auf-
grund seiner unterjährigen Bestellung mit Wirkung zum 14. mai 2009 weder für das Jahr
2009 noch für Vorjahre Performance shares durch die lechwerke Ag gewährt.

Der Deutsche rechnungslegungsstandard 17 legt fest, dass der gesamtaufwand für aktien-
basierte Vergütungen für jedes Vorstandsmitglied individualisiert anzugeben ist. Aufgrund
der kursentwicklung ist im Berichtsjahr insgesamt kein Aufwand für die aktienbasierte Ver-
gütung entstanden. stattdessen konnte die vorhandene rückstellung in der Berichtsperiode
zum teil aufgelöst werden, und zwar wie folgt:

Aufwandszuführung für aktienbasierte 2010
Vergütung mit langfristiger Anreizwirkung tEur
tranchen 2008/2009/2010

Dr. markus litpher 12

Paul Waning - 25

- 13

GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS | GESAMTVERGÜTUNG

insgesamt erhielten die Vorstandsmitglieder Paul Waning und Dr. markus litpher für das
geschäftsjahr 2010 kurzfristige Vergütungsbestandteile in höhe von 693 tsd. €. Außerdem
wurden Paul Waning und Dr. markus litpher im rahmen des Programms Beat 2010 Perfor-
mance shares mit einem Ausgabezeitwert von 188 tsd. € als Vergütung für das geschäfts-
jahr 2010 zugeteilt. Die gesamtvergütung des Vorstands für das geschäftsjahr 2010 betrug
demnach 881 tsd. €.

GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNG DES VORSTANDS | LEISTUNGEN IM FALL DER
BEENDIGUNG DER TÄTIGKEIT

im folgenden werden die im fall einer Beendigung der Vorstandstätigkeit von der lech-
werke Ag zu erbringenden leistungen erläutert.

Pensionszusagen

Den mitgliedern des Vorstands wurden von der lechwerke Ag Pensionszusagen (Direktzu-
sagen) erteilt, die ihnen oder ihren hinterbliebenen in folgenden fällen einen Anspruch auf
lebenslange ruhegeld- bzw. hinterbliebenenversorgung einräumen: beim Ausscheiden auf-
grund der inanspruchnahme der Altersrente, bei dauernder Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit,
im todesfall und bei einer von der gesellschaft ausgehenden vorzeitigen Beendigung oder
einer nichtverlängerung des Dienstvertrags. maßgeblich für die höhe des individuellen ru-
hegelds und der hinterbliebenenversorgung sind das ruhegeldfähige Einkommen und der
Versorgungsgrad, der aus der Anzahl der geleisteten bzw. anerkannten Dienstjahre ermittelt
wird. gewinnbeteiligungen und sonstige nebenbezüge gehören nicht zum ruhegeldfähigen
Einkommen. Als zielwert für die Altersversorgung wird für die Vorstandsmitglieder nach Er-
reichen der regelaltersgrenze ein Versorgungsgrad von 60 % bzw. 75 % des letzten ruhe-
geldfähigen Einkommens zugrunde gelegt. Das Witwengeld beträgt in Abhängigkeit von
der Vertragsgestaltung beim jeweiligen Vorstandsmitglied mindestens 60 % des 
ruhegelds des Ehemanns, das Waisengeld mindestens 20 % des Witwengelds. Die Anwart-
schaft auf die Altersversorgung ist direkt unverfallbar. Die höhe des ruhegelds bzw. der
hinterbliebenenversorgung wird in Abhängigkeit von der Vertragsgestaltung beim 
jeweiligen Vorstandsmitglied jährlich bzw. alle drei Jahre unter Berücksichtigung aller für
die höhe des ruhegelds bedeutsamen umstände, insbesondere der Entwicklung der le-
benshaltungskosten, überprüft. infolge früherer regelungen bestehen unterschiede zwi-

5.0 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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schen den Versorgungszusagen u. a. bei der Berechnung des Versorgungsgrads, bei der
Anrechnung von sonstigen renten und Versorgungsbezügen, beim Anpassungsmodus der
ruhegeld- und hinterbliebenenversorgung sowie bei der hinterbliebenenversorgung. 

Bei vorzeitiger Beendigung oder bei nichtverlängerung des Dienstvertrags erhalten die Vor-
standsmitglieder zahlungen ausschließlich dann, wenn die Beendigung oder nichtverlän-
gerung von der gesellschaft ausgeht und ohne wichtigen grund erfolgt. in diesem fall wird
das ruhegeld bereits ab dem zeitpunkt des Ausscheidens, in Abhängigkeit von der Ver-
tragsgestaltung beim jeweiligen Vorstandsmitglied, jedoch frühestens mit Vollendung des
55. lebensjahres, gewährt. im falle der nichtverlängerung bzw. vorzeitigen Auflösung des
Dienstverhältnisses werden die Einkünfte, die durch anderweitige tätigkeit bis zur 
Vollendung des 60. bzw. 65. lebensjahres bzw. bis zum Eintritt der Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeit erzielt werden, zu 50 % auf das ruhegeld angerechnet.

Der Dienstzeitaufwand (service Cost) für die Pensionsverpflichtungen lag im geschäftsjahr
2010 bei 40 tsd. €. Der Barwert ifrs der gesamtverpflichtung (Defined Benefit Obligation)
betrug zum Ende des Berichtsjahres 2.927 tsd. €. unter Berücksichtigung von lebensalter
und Dienstzugehörigkeit ergeben sich folgende individuelle Dienstzeitaufwendungen und
Barwerte der Versorgungsansprüche:

Alter Voraussichtliches service Defined Benefit

jährliches ruhe- Cost Obligation

geld im Alter von (Dienstzeit- (Barwert ifrs) (teilwert hgB)

60 Jahren 1 aufwand)

tEur tEur tEur tEur

Dr. markus litpher 47 104 40 381 389

Paul Waning 59 156 - 2.546 2.670

260 40 2.927 3.059

1 nach dem stand der ruhegeldfähigen Bezüge zum 31. Dezember 2010

frühere mitglieder des Vorstands und ihre hinterbliebenen erhielten zahlungen in höhe
von 550 tsd. €. Es bestehen Pensionsverpflichtungen nach ifrs (Defined Benefit Obligati-
ons) gegenüber früheren mitgliedern des Vorstands und ihren hinterbliebenen in höhe von
7.370 tsd. €, nach hgB ergibt sich ein teilwert von 7.428 tsd. €. 

Change of Control

Bei einem Wechsel der unternehmenskontrolle verfallen nach den Planbedingungen sowohl
des bisherigen Programms Beat 2005 als auch des neuen Programms Beat 2010 sämtliche
noch nicht ausgeübten Performance shares. für die verfallenen Performance shares wird
eine Entschädigungszahlung – ermittelt auf den zeitpunkt der Abgabe des übernahmean-
gebots – gewährt. ihre höhe richtet sich nach dem im rahmen der übernahme für die rWE-
Aktie gezahlten Preis. Dieser wird mit der endgültigen Anzahl der Performance shares mul-
tipliziert. 

Auch bei einem zusammenschluss mit einer anderen gesellschaft verfallen die Performance
shares und es wird eine Entschädigungszahlung gewährt, es sei denn, der zusammen-
schluss betrifft ausschließlich gesellschaften des rWE-konzerns. in diesem fall bemisst sich
die Entschädigungszahlung nach dem Erwartungswert der Performance shares zum zeit-
punkt des zusammenschlusses. Dieser Erwartungswert wird mit der Anzahl der gewährten
Performance shares multipliziert, die dem Verhältnis der zeit während der Warteperiode
bis zum zusammenschluss zur gesamten Warteperiode der Performance shares entspricht. 

PEnsiOnEn
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Die in 2010 geänderten Anstellungsverträge der Vorstandsmitglieder Dr. markus litpher
und Paul Waning enthalten darüber hinaus keine regelungen zu einem Wechsel der unter-
nehmenskontrolle. 

Abfindungs-Cap

Ebenso enthalten die Verträge der Vorstandsmitglieder keine regelungen zu zahlungen an
Vorstandsmitglieder bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen
grund (Abfindungs-Cap und Beschränkung auf restlaufzeit), vgl. hierzu die entsprechende
Ausnahme in der Entsprechenserklärung zu ziffer 4.2.3 des kodex.

GRUNDZÜGE DER VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in der satzung geregelt und wird durch die
hauptversammlung bestimmt. Die mitglieder des Aufsichtsrats erhalten nach Ablauf des
jeweiligen geschäftsjahres für ihre tätigkeit eine festvergütung von 2.500 € je geschäfts-
jahr. Die Vergütung erhöht sich um 125 € je angefangene mio. € der Ausschüttung ohne
Berücksichtigung von sonderausschüttungen und Boni. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
erhält das zweifache, seine stellvertreter das Eineinhalbfache der vorgenannten Beträge
für ein ordentliches mitglied. Darüber hinaus wird je Aufsichtsratsmitglied ein sitzungsgeld
von netto 100 € zur pauschalierten Erstattung der entstehenden Auslagen je teilnahme an
einer Aufsichtsratssitzung gewährt, sofern das jeweilige Aufsichtsratsmitglied nicht verzich-
tet hat. Der Vorsitz und die mitgliedschaft in Ausschüssen des Aufsichtsrats werden nicht
gesondert vergütet. 

für das geschäftsjahr 2010 betragen die Bezüge des Aufsichtsrats insgesamt 124 tsd. €. 

Vergütung des Aufsichtsrats feste Variable Gesamt
Vergütung Vergütung Vergütung

tEur tEur TEUR

Dr. rolf martin schmitz 5 18 23

ralf zimmermann 4 13 17

thomas siprak 4 13 17

tim hartmann1 1 3 4

Dr. ivo holzinger 2 9 11

Dr. Wolfgang kässer2 2 8 10

Jürgen kaiser 2 9 11

Dr. Arndt neuhaus 2 9 11

robert rehm3 2 6 8

Dr. ulrich rust3 2 6 8

linda Wiedenmann1 1 3 4

27 97 124

1 mitglied des Aufsichtsrats bis 12. mai 2010
2 mitglied des Aufsichtsrats seit 19. Januar 2010
3 mitglied des Aufsichtsrats seit 12. mai 2010

für persönlich erbrachte leistungen außerhalb der beschriebenen Aufsichtsratstätigkeit,
insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, wurden mitgliedern des Aufsichtsrats
keine Vergütungen gewährt. Ausgenommen ist die Vergütung der Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat aus ihrem Arbeitsvertrag. Entsprechende Angaben nach ziffer 5.4.6 des
kodex sind daher nicht zu machen. 

5.0 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG
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gemäß § 13 der satzung der lechwerke Ag bestand ein Beirat. Die Beiratsmitglieder erhiel-
ten für das geschäftsjahr 2010 insgesamt 46 tsd. €.

TRANSPARENZ

Die direkt oder indirekt von den mitgliedern des Vorstands oder Aufsichtsrats gehaltenen
Aktien der lechwerke Ag  oder sich darauf beziehender finanzinstrumente machen insge-
samt weniger als 1 % der von der lechwerke Ag ausgegebenen Aktien aus. 

über die wesentlichen wiederkehrenden termine, wie den termin der hauptversammlung
oder die Veröffentlichungstermine der finanzberichte, unterrichten wir unsere Aktionäre,
Analysten, Aktionärsvereinigungen, medien sowie die interessierte Öffentlichkeit kontinu-
ierlich in einem finanzkalender. Diesen veröffentlichen wir im geschäftsbericht, in den zwi-
schenberichten sowie auf der Website unserer gesellschaft.
über aktuelle Entwicklungen können sich Aktionäre ebenfalls zeitnah und gleichmäßig im
internet informieren. Dort werden sämtliche Presse- und Ad-hoc-mitteilungen der lechwerke
Ag veröffentlicht.

RECHNUNGSLEGUNG

Die nach ziffer 7.1.3 des kodex in diesem Bericht empfohlenen Angaben über Aktienopti-
onsprogramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme der gesellschaft sind bei
den Angaben zur Vorstandsvergütung bereits konkret aufgeführt. 

Die von der lechwerke Ag veröffentlichte liste von Drittunternehmen, an denen die gesell-
schaft eine Beteiligung von für das unternehmen nicht untergeordneter Bedeutung hat, ist
auf den seiten 150 f. im geschäftsbericht veröffentlicht.

Beziehungen zu Aktionären, die im sinne der anwendbaren rechnungslegungsvorschriften
als nahestehende Personen zu qualifizieren sind, werden im konzernabschluss auf seite
144 f. erläutert. 

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Vorstand und Aufsichtsrat der lechwerke Ag haben am 8. Dezember 2010 nach pflichtge-
mäßer Prüfung folgende Entsprechenserklärung im sinne von § 161 Aktg abgegeben:

Die lechwerke Ag hat den Empfehlungen der „regierungskommission Deutscher Corporate
governance kodex” (regierungskommission) in der am 5. August 2009 bekanntgemachten
fassung (kodexfassung vom 18. Juni 2009) seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung
am 8. Dezember 2009 bis 2. Juli 2010 mit den folgenden Ausnahmen entsprochen: 

1. Ernennung eines Vorstandsmitglieds zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vor-
stands (Ziffer 4.2.1)

– für den Vorstand der lechwerke Ag wurde eine geschäftsordnung erlassen, in der die
Aufgabenverteilung detailliert geregelt und eine gleichberechtigte führung der lech-
werke Ag vorgesehen ist. für eine gesellschaft von der größe der lechwerke Ag und
den damit verbundenen Aufgaben ist die Ernennung eines Vorsitzenden oder eines spre-
chers des Vorstands nicht sachgerecht.
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2. Zahlungen an Vorstandsmitglieder bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätig-
keit ohne wichtigen Grund (Abfindungs-Cap und Beschränkung auf Restlaufzeit,
Ziffer 4.2.3)

– Der Aufsichtsrat ist derzeit mit Blick auf die größe und Eigentümerstruktur der gesell-
schaft der überzeugung, dass Vereinbarungen über die gewährung und höhe einer Ab-
findung bei einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit im jeweiligen Einzelfall
gegenstand bilateraler Vereinbarungen zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstands-
mitglied sein sollen. Dabei wird der Aufsichtsrat dem grund der Beendigung sowie der
zu vergütenden restlaufzeit des Anstellungsvertrags in jedem Einzelfall angemessen
rechnung tragen. Der Aufsichtsrat hat daher derzeit von einer abstrakten festlegung
eines Abfindungs-Caps und der Beschränkung von Abfindungen auf die restlaufzeit des
Anstellungsvertrags in den Vorstandsverträgen Abstand genommen. 

3. Bildung eines Nominierungsausschusses (Ziffer 5.3.3) –
Die ziele dieses Ausschusses, die Verbesserung der Qualifikation der kandidaten und
der transparenz des Auswahlverfahrens, können aufgrund der vergleichsweise geringen
mitgliederzahl auch im Plenum des Aufsichtsrats effizient umgesetzt werden. Auch vor
dem hintergrund der bestehenden Aktionärsstruktur würde die Bildung eines nominie-
rungsausschusses keine signifikante Verbesserung des Auswahlverfahrens der kandida-
ten bewirken. Aus Effizienzgründen wird diese Aufgabe daher weiterhin durch das ge-
samtgremium vorgenommen.

4. Gesonderte Vergütung von Vorsitz und Mitgliedschaft in Ausschüssen des Auf-
sichtsrats (Ziffer 5.4.6)
Die tätigkeit in den Ausschüssen wird durch die Aufsichtsratsvergütung mit abgegolten.
Eine gesonderte Vergütung für diese funktion ist aus unserer sicht nicht erforderlich.

Die regierungskommission hat am 26. mai 2010 erneut kodexänderungen beschlossen und
dabei einen schwerpunkt auf die Diversity der Organe, hierbei insbesondere eine angemes-
sene Berücksichtigung von frauen, gelegt. Des Weiteren soll der Aufsichtsrat für seine zu-
sammensetzung konkrete ziele benennen und diese zielsetzung und der stand deren um-
setzung sollen im Corporate governance-Bericht veröffentlicht werden. 

Die neuen kodexempfehlungen werden von der lechwerke Ag derzeit noch nicht uneinge-
schränkt angewandt. 

Die lechwerke Ag entspricht den Empfehlungen des Deutschen Corporate governance
kodex in der am 2. Juli 2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemachten fassung
des kodex vom 26. mai 2010 insofern mit folgenden Ausnahmen: 

1. Vielfalt (Diversity), insbesondere angemessene Berücksichtigung von Frauen, bei
der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen (Ziffer 4.1.5)
Die lechwerke Ag hat bereits relevante Diversity-Aktivitäten angestoßen. Einzelne maß-
nahmen beziehen sich explizit auf weibliche führungskräfte. hierzu gehören ein men-
toring-Programm und Personalentwicklungsmaßnahmen. Jedoch existiert zum zeitpunkt
der Abgabe der Entsprechenserklärung noch kein verabschiedetes gesamtkonzept zu
Diversity, das sich insbesondere explizit auf die Besetzung von führungspositionen mit
frauen bezieht und die Anforderungen des kodex vollumfänglich erfüllt. Das gesamt-
konzept ist jedoch in Vorbereitung, um in 2011 verabschiedet zu werden.

2. Ernennung eines Vorstandsmitglieds zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vor-
stands (Ziffer 4.2.1)
hinsichtlich der Begründung für die Abweichung wird auf die vorgenannte Begründung
zum zeitraum bis 2. Juli 2010 verwiesen. 

5.0 Erklärung zur Unternehmensführung_Layout 1  01.03.11  18:58  Seite 92



ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

 
 

3. Zahlungen an Vorstandsmitglieder bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätig-
keit ohne wichtigen Grund (Abfindungs-Cap und Beschränkung auf Restlaufzeit,
Ziffer 4.2.3)
hinsichtlich der Begründung für die Abweichung wird auf die vorgenannte Begründung
zum zeitraum bis 2. Juli 2010 verwiesen. 

4. Anstreben einer angemessenen Berücksichtigung von Frauen im Rahmen der 
Diversity bei der Zusammensetzung des Vorstands (Ziffer 5.1.2)
Der Aufsichtsrat wird sich mit dem thema Vielfalt (Diversity) explizit im hinblick auf die
nun im kodex vorgesehene angemessene Berücksichtigung von frauen eingehend be-
fassen und die hierauf bezogenen Anforderungen bei der Auswahl von Vorstandsmit-
gliedern durch Beschluss festlegen. Das detaillierte konzept wird derzeit erarbeitet, der
Beschluss ist ebenfalls für 2011 vorgesehen. 

5. Bildung eines Nominierungsausschusses (Ziffer 5.3.3) 
hinsichtlich der Begründung für die Abweichung wird auf die vorgenannte Begründung
zum zeitraum bis 2. Juli 2010 verwiesen. 

6. Benennung von konkreten Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und
Veröffentlichung dieser Zielsetzung und des Standes der Umsetzung im Corporate
Governance-Bericht (Ziffer 5.4.1 Absätze 2 und 3)
Die Benennung der ziele bedarf eingehender Beratung im Aufsichtsratsplenum, um die
im kodex genannten gesichtspunkte (insbesondere die unternehmensspezifische situa-
tion, potenzielle interessenskonflikte, festzulegende Altersgrenzen für Aufsichtsratsmit-
glieder, Diversity) sowie die realisierbarkeit der ziele bestmöglich zu berücksichtigen.
Der Aufsichtsrat wird sich im geschäftsjahr 2011 mit diesem thema befassen. Der Auf-
sichtsrat wird nach entsprechender Beratung die konkreten ziele benennen und ent-
sprechend veröffentlichen. 

7. Gesonderte Vergütung von Vorsitz und Mitgliedschaft in Ausschüssen des Auf-
sichtsrats (Ziffer 5.4.6)
hinsichtlich der Begründung für die Abweichung wird auf die vorgenannte Begründung
zum zeitraum bis 2. Juli 2010 verwiesen.

ANGABEN ZU UNTERNEHMENSFÜHRUNGSPRAKTIKEN 

nach § 289a Abs. 2 ziffer 2 hgB angabepflichtige unternehmensführungspraktiken, die
über die gesetzlichen Anforderungen des deutschen rechts hinaus angewendet werden,
bestehen bei der lechwerke Ag nicht. 

BESCHREIBUNG DER ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT SOWIE DER
ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE VON DEREN AUSSCHÜSSEN

Die unternehmensführung der lechwerke Ag als börsennotierte deutsche Aktiengesell-
schaft wird in erster linie durch das Aktiengesetz und daneben durch die Vorgaben des
kodex in seiner jeweils aktuellen fassung bestimmt. 

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unterliegt die lechwerke Ag dem sogenannten
„dualen führungssystem“. Dieses ist durch eine strikte personelle trennung zwischen dem
Vorstand als leitungsorgan und dem Aufsichtsrat als überwachungsorgan gekennzeichnet.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten dabei im unternehmensinteresse eng zusammen. 
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ARBEITSWEISE DES VORSTANDS

Der Vorstand leitet die gesellschaft in eigener Verantwortung und im unternehmensinte-
resse, entwickelt die strategische Ausrichtung des unternehmens, stimmt diese mit dem
Aufsichtsrat ab und sorgt für deren umsetzung. Er führt die geschäfte der gesellschaft nach
maßgabe der gesetze, der satzung, seiner geschäftsordnung, der Beschlüsse des Aufsichts-
rats und etwaig erlassener richtlinien. 

Dabei gilt der grundsatz der gesamtverantwortung, d. h. die mitglieder des Vorstands tragen
unbeschadet der geschäftsverteilung gemeinsam die Verantwortung für die gesamte ge-
schäftsführung. Die grundsätze der zusammenarbeit des Vorstands der lechwerke Ag sind
in der geschäftsordnung des Vorstands zusammengefasst. Diese regelt insbesondere die
ressortzuständigkeit der beiden Vorstandsmitglieder, die dem gesamtvorstand vorbehalte-
nen Angelegenheiten sowie die erforderliche Beschlussmehrheit bei Vorstandsbeschlüssen.

Der Vorstand der lechwerke Ag besteht aus zwei mitgliedern. 

Der Vorstand wird durch den Aufsichtsrat überwacht und bezieht diesen in sämtliche Ent-
scheidungen, die für das unternehmen von grundlegender Bedeutung sind, unmittelbar
und frühzeitig ein.

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig sowohl in schriftlicher als auch münd-
licher form zeitnah und umfassend über die lage des unternehmens und seiner Beteiligun-
gen, alle wesentlichen Aspekte der geschäftsentwicklung und der strategischen Weiterent-
wicklung, bedeutende geschäftsvorfälle und die lage des konzerns. Alle für das unterneh-
men bedeutenden geschäftsvorfälle erörtert der Aufsichtsrat auf Basis der Berichte des
Vorstands ausführlich. Die Berichterstattung des Vorstands umfasst regelmäßig auch das
thema Compliance, also maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und un-
ternehmensinterner richtlinien, Vorgaben und regelungen.  

Die mitglieder des Vorstands arbeiten mit den übrigen Organen der gesellschaft und mit
der Belegschaft bzw. deren Vertretung zum Wohle des unternehmens zusammen. 

Der Vorstand berät und entscheidet in regelmäßigen sitzungen. Jedes mitglied des Vor-
stands kann darüber hinaus die Einberufung einer sitzung unter mitteilung des Beratungs-
gegenstands verlangen.

ARBEITSWEISE DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der leitung des unternehmens und überwacht
seine tätigkeit. Der Aufsichtsrat der lechwerke Ag besteht aus neun mitgliedern und ist
nach maßgabe des Drittelbeteiligungsgesetzes zu einem Drittel mit Arbeitnehmervertretern
besetzt.

Die grundsätze der zusammenarbeit des Aufsichtsrats der lechwerke Ag sind in der ge-
schäftsordnung für den Aufsichtsrat geregelt. Diese enthält auch einen katalog von ge-
schäften und maßnahmen, für die der Vorstand der zustimmung des Aufsichtsrats bedarf.
Die Arbeitsweise des Aufsichtsrats ist im Bericht des Aufsichtsrats auf seite 71 f. dieses ge-
schäftsberichts umfassend beschrieben.
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ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE DER AUSSCHÜSSE 

Der Vorstand der lechwerke Ag hat keine Ausschüsse gebildet. 

Der Aufsichtsrat der lechwerke Ag hat einen Prüfungsausschuss und einen Personalaus-
schuss gebildet. 

PRÜFUNGSAUSSCHUSS DES AUFSICHTSRATS

Die Errichtung eines Prüfungsausschusses ist in § 9 Abs. 1 der geschäftsordnung für den
Aufsichtsrat vorgesehen. 

Wie im Corporate governance-Bericht bereits erwähnt, wurden die Aufgaben des Prüfungs-
ausschusses in der sitzung des Aufsichtsrats am 9. märz 2010 gemäß den Anforderungen
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes an das rechnungswesen und den Prüfungsaus-
schuss erweitert und die geschäftsordnung für den Aufsichtsrat entsprechend angepasst.

zu den in der geschäftsordnung für den Aufsichtsrat festgeschriebenen Aufgaben des Prü-
fungsausschusses zählen die Befassung mit fragen der rechnungslegung und der Compli-
ance. Weiter obliegt ihm die überwachung des rechnungslegungsprozesses, des risikoma-
nagements und der internen maßnahmen dazu, der Wirksamkeit des internen kontrollsys-
tems und des internen revisionssystems. Er soll den Vorschlag zur Wahl des Abschlussprü-
fers und die Vereinbarungen mit diesem vorbereiten und geeignete maßnahmen zur fest-
stellung und überwachung der unabhängigkeit des Abschlussprüfers treffen. Der Prüfungs-
ausschuss bereitet die Beratungen über den Jahresabschluss und den lagebericht sowie
den konzernabschluss und den konzernlagebericht vor und erörtert zudem vor deren Ver-
öffentlichung die halbjahres- und etwaige Quartalsfinanzberichte mit dem Vorstand. grund-
legende fragen der rechnungslegung werden im Prüfungsausschuss beraten.

herr ralf zimmermann hat seine mitgliedschaft und den Vorsitz im Prüfungsausschuss mit
Wirkung zum Ablauf des 28. februar 2010 niedergelegt. herr Dr. Wolfgang kässer wurde
durch schriftlichen Beschluss des Aufsichtsrats mit Wirkung ab 1. märz 2010 zum mitglied
und Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt. 

in der sitzung des Aufsichtsrats am 9. märz 2010 wurde in die geschäftsordnung für den
Aufsichtsrat aufgenommen, dass der Prüfungsausschuss aus drei mitgliedern, d. h. zwei
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und einem Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer
besteht und die Wahl der mitglieder des Prüfungsausschusses und dessen Vorsitzenden
aus der mitte des Aufsichtsrats erfolgt.

in der anschließenden Wahl der mitglieder des Prüfungsausschusses durch den Aufsichtsrat
wurde die Wahl von herrn Dr. Wolfgang kässer in den Prüfungsausschuss und zu dessen
Vorsitzenden bestätigt. zu weiteren mitgliedern wurden herr Dr. Arndt neuhaus und herr
thomas siprak gewählt. 

Der Aufsichtsrat wählte in seiner konstituierenden sitzung am 12. mai 2010 die herren Dr.
Wolfgang kässer, Dr. Arndt neuhaus sowie Jürgen kaiser zu mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses und bestellte Dr. kässer erneut zum Vorsitzenden.

Es wird auf die Angaben unter Organe und weitere gremien auf den seiten 156 und 157
dieses geschäftsberichts verwiesen. 

Der Prüfungsausschuss wird grundsätzlich durch den Vorsitzenden des Ausschusses einbe-
rufen. Der Prüfungsausschuss tagt in der regel im Vorfeld der Aufsichtsratssitzungen. 
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Darüber hinaus werden die zwischenmitteilungen und der halbjahresbericht vor deren Ver-
öffentlichung mit dem Vorstand erörtert. 

PERSONALAUSSCHUSS DES AUFSICHTSRATS

grundlage für die Errichtung des Personalausschusses des Aufsichtsrats bildet § 10 Abs. 1
der geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 

mit inkrafttreten des VorstAg wurden kompetenzzuweisungen an den Personalausschuss
auf das Plenum zurückübertragen. Die Aufgaben des Personalausschusses des Aufsichtsrats
wurden durch Beschluss des Aufsichtsrats am 9. märz 2010 entsprechend angepasst und
gleichzeitig zur Vereinheitlichung des regelwerks in die geschäftsordnung für den Auf-
sichtsrat aufgenommen. 

Der Personalausschuss des Aufsichtsrats bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichts-
rats vor. 

Er beschließt an stelle des Aufsichtsrats im rahmen der gesetzlich möglichen kompetenz-
übertragung über Abschluss, änderung und Beendigung der Anstellungsverträge mit den
mitgliedern des Vorstands, über sonstige rechtsgeschäfte gegenüber Vorstandsmitgliedern
nach § 112 Aktg und ziffer 4.3.4 des DCg-kodex, sowie über die Einwilligung zu anderwei-
tigen tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds nach § 88 Aktg und zu sonstigen nebentätig-
keiten, insbesondere zur Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und mandaten in ver-
gleichbaren kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen außerhalb des konzerns, über
die gewährung von Darlehen an den in §§ 89, 115 Aktg genannten Personenkreis und er-
teilt die zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach § 114 Aktg.

Der Personalausschuss berät regelmäßig über die langfristige nachfolgeplanung für den
Vorstand. Dabei berücksichtigt er die führungskräfteplanung des unternehmens und achtet
auch auf Vielfalt (Diversity).

interessenskonflikte werden von mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats gegen-
über dem Personalausschuss an stelle des Aufsichtsrats offengelegt.

Dem Personalausschuss gehören nach maßgabe der geschäftsordnung kraft Amtes der Auf-
sichtsratsvorsitzende, sein stellvertreter und sein zweiter stellvertreter an. mitglieder des
Personalausschusses sind damit die herren Dr. rolf martin schmitz, ralf zimmermann und
thomas siprak.

Der Personalausschuss wird durch den Vorsitzenden des Ausschusses einberufen. Die Ein-
berufung erfolgt so oft, wie es erforderlich ist.

Es wird auf die Angaben unter Organe und weitere gremien auf den seiten 156 und 157
dieses geschäftsberichts verwiesen. 
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